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2. Änderung des Bebauungsplanes  "Sonnenallee West" im Ortsteil Rödgen

Teil A - Planzeichnung

Die Erlaubnis zur Vervielfältigung und Verbreitung der

Auszüge aus dem Liegenschaftskatater wurde erteilt

durch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Sachsen-Anhalt:

GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, 2019 / A 18-205-2010-7

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 8,9 BauNVO)

Bauweise, Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 , 23 BauNVO)

Verkehrsflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Flurstücknummer

Flurstückgrenze

Sonstige Planzeichen (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Planzeichenerklärung nach PlanzV 1990

Gewerbegebiet, eingeschränkt mit Emissionskontingenten L (EK)

Baugrenze

Grundflächenzahl (GRZ)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 , 17 BauNVO)

z.B. 0,8

Baumassenzahl (BMZ)

8,0

Unzulässigkeit von Hochbauten jeder Art nach Bundesfernstraßen-

gesetz (Bauverbotszone gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz)

Grundstückszufahrt

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten

zu belastende Flächen, breit

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen ( § 9 Abs. 1 Nr. 13 und

Abs. 6 BauGB)

nachrichtliche Übernahme:

unterirdische Leitungen (z.B. Ferngas, TK-Linien, Abwasser,

Trinkwasser, Strom, Stickstoff)

oberirische Leitungen (Elt-Freileitung)

Grünflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 14, 15 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflächen, vorhanden

Nutzungsschablone

 Teilgebiet   zulässige Emissionskontingente L (EK) Tags

 zulässige Emissionskontingente L (EK) Nachts

  Grundflächen-        Baumassen-     Höhe der baulichen Anlagen

  zahl (GRZ)              zahl (BMZ)       über NN als Höchstmaß

Industriegebiet, eingeschränkt mit Emissionskontingenten L (EK)

p

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung sowie Abgrenzung

des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

hier: Teilgebiete TG 1 bis TG 4

Nachrichtliche Übernahmen und Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5, 6 BauGB)

            Stadt Bitterfeld-Wolfen

Planungshoheit:           Stadt Bitterfeld-Wolfen

      Rathausplatz 1

                                     06766 Bitterfeld-Wolfen

Entwurf und Ver-          Gloria Sparfeld

fahrensbetreuung :       Architekten und Ingenieure

      Halberstädter Straße 12

                                     06112 Halle/Saale

Bearbeiter :                 Kathrin Rieger / Gloria Sparfeld

Juli 2024

M 1 : 2.000

SATZUNG

Altlasten / Ablagerungen

A 1 und A 2 ungeordnete Ablagerung / wilde Kippe

A3 Altablagerung

A4 verfüllte Grube

A5 verfüllte Hohlform

Hinweis zur Beachtung:

Der in der Planzeichnung dargestellte Anlagenbestand

ist nachrichtlich übernommen.  Der Leitungsverlauf ist

unverbindlich und gilt als Prinzipdarstellung.

Für die Vollständigkeit und Belegungstrassen erfolgt keine

Gewähr.

Auf die Stellungnahmen und die zugehörigen Übersichts-

pläne der Versorgungsträger

- MITNETZ GAS mbH - AZV "Westliche Mulde"

- MIDEWA GmbH                       - GDM com

- Linde Gas - EVIP GmbH

- envia M                                - envia Tel.

- esco GmbH & CoKG - ONTRAS GmbH

- MITNETZ Strom                       - Telekom Technik GmbH

wird zur Beachtung hingewiesen.

Zum genauen Leitungsverlauf sind bei detaillierten

Einzelplanungen vor Maßnahmebeginn die konkreten

Bestandsunterlagen der örtlichen und überörtlichen

Versorgungsträger sowie ggf. entsprechende Schacht-

scheine einzuholen.

Konkrete Ortungen werden für die nachgelagerten

Erschließungsplanungen als unerlässlich vorausgesetzt !!

Es wird ausdrücklich auf die Nichtüberbaubarkeit der

vorhandenen Leitungen und Anlagen hingewiesen. Die

Schutzstreifenbreiten sind zu beachten und von jeglicher

Bebauung freizuhalten.

Bei Neuverlegung ist auf eine Überlappung der Leitungen

zu vermeiden.

GWM      Grundwassermessstelle LK 07 (GWM 7A/91)

     (Lagedarstellung unverbindlich)

Höhe der baulichen Anlagen über NN als Höchstmaß

Bestandsangabe, Planzeichen der Kartengrundlage

Gemarkungsgrenze Rödgen-Thalheim

vorhandene Bebauung

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten

zu belastende Flächen,schmal

Präambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom

03.November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes

vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), wird nach Beschluss durch den

Stadtrat Bitterfeld-Wolfen vom 23.10.2024 die 2.  Änderung des Bebauungsplanes

"Sonnenallee-West" im Ortsteil Rödgen nach § 10 (1) BauGB, bestehend aus der

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) als Satzungsänderung beschlossen.

   2. Änderung des Bebauungsplanes

"Sonnenallee West" im Ortsteil Rödgen

z.B. OK Attika max.

       110.00 üNN

3110      3120      Vermessungspunkte (LVermGeo)

     (Lagedarstellung unverbindlich)

KOE 3

     Grundwassermessstelle LMBV      

     (Lagedarstellung unverbindlich)

LHW

     Grundwassermessstelle LHW Thalheim      

     (Lagedarstellung unverbindlich)

Hinweis: Das Höhensystem ist nicht identisch mit dem amtlichen

Bezugssystem der Höhe des Landes Sachsen-Anhalt, dem

Normalhöhensystem des Deutschen Haupthöhennetzes 1992 (DHHN 92) mit

Normalhöhen (NHN). Bei der Umrechnung zwischen den beiden Systemen

sind Höhendifferenzen (Korrekturfaktoren) zu berücksichtigen.

Grünflächen

private Grünflächen

    außerhalb des Geltungsbereiches zum 4. Entwurf liegen:

     Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen hat in seiner Sitzung am 26.06.2019

     die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes "Sonnenallee-West"

     im OT Rödgen sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen.

     Die Bekanntmachung der Aufstellung erfolgte im Amtsblatt am 30.08.2019

(Beschluss-Nr. 163-2019).

Der Vorentwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes (Stand 27. August 2019),

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen

     (Teil B) sowie der Begründung nebst Anlagen und Umweltbericht hat vom

     02.09.2019 bis einschließlich 16.09.2019 während der verwaltungsüblichen

Dienstzeiten bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen, im Verwaltungssitz im Ortsteil Stadt

Wolfen, Rathausplatz 1 in 06766 Bitterfeld-Wolfen sowie im Verwaltungssitz im

Ortsteil Stadt Bitterfeld, Markt 7 in 06749 Bitterfeld-Wolfen öffentlich ausgelegen.

     Der Vorentwurf war während der gesamten Auslegungszeit auf der Internetseite der

Stadt einsehbar.

     Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen zu dem

     Vorentwurf von jedermann schriftlich oder während der Dienstzeiten zur

     Niederschrift vorgebracht werden können, ortsüblich im Amtsblatt der Stadt

Bitterfeld-Wolfen vom 30.08.2019 bekanntgemacht worden.

4. Das Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei

der der Plan auf Dauer während  der Dienststunden von jedermann eingesehen

werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist gemäß Haupt-

satzung im Amtsblatt der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 29.11.2024, Nummer

16-2024 ortsüblich bekanntgemacht worden.

In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Ver-

fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die

Rechtsfolgen (§ 215 (2) BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von

Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Sonnenallee-West" im OT Rödgen

der Stadt Bitterfeld-Wolfen ist am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft getreten

und auf der Homepage der Stadt für jedermann frei zugänglich einsehbar.

Bitterfeld-Wolfen, den ............           (Armin Schenk)

          Oberbürgermeister

2 . Die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Sonnenallee-West" im OT Rödgen

     wurde nach Beschlussfassung durch den Stadtrat am 23.10.2024 als

     Satzungsänderung beschlossen. Die Begründung zum Plan nebst Anlagen

     und Umweltbericht wurden gebilligt.

     Bitterfeld-Wolfen, den ..........  (Armin Schenk)

Oberbürgermeister

3. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Sonnenallee-West"  im OT Rödgen

     der Stadt Bitterfeld-Wolfen wird hiermit ausgefertigt.

     Bitterfeld-Wolfen, den ..............         (Armin Schenk)

Oberbürgermeister

1.   Aufstellung, Auslegungen und Beteiligungen

   

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange sowie die Nachbargemeinden und -städte sind mit Schreiben ab

30.08.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes (Stand November 2019),

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen

     (Teil B) sowie der Begründung nebst Anlagen und Umweltbericht sowie den um-

     weltbezogenen Stellungahmen hat vom 02.12.2019 bis einschließlich 10.01.2020

     während der  verwaltungsüblichen Dienstzeiten bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen,

     im Verwaltungssitz im Ortsteil Stadt Wolfen, Rathausplatz 1 in 06766 Bitterfeld-

     Wolfen  sowie im Verwaltungssitz im Ortsteil Stadt Bitterfeld, Markt 7 in 06749

Bitterfeld-Wolfen öffentlich ausgelegen. Der Entwurf war während der gesamten

Auslegungszeit auf der Internetseite der Stadt einsehbar.

     Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen zu dem

     Entwurf von jedermann schriftlich oder während der Dienstzeiten zur Nieder-

     schrift vorgebracht werden können, ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Bitter-

     feld-Wolfen vom 22.11.2019 bekanntgemacht worden.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange sowie die Nachbargemeinden und -städte sind mit Schreiben ab

19.11.2019 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen hat die Stellungnahmen von den Behörden,

     den sonstigen Trägern öffentlicher Belange, von den Nachbargemeinden und

-städten sowie von der Öffentlichkeit am 06.11.2019 geprüft und abgewogen.

     Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. In gleicher Sitzung hat der Stadtrat den

     Entwurf (Stand November 2019) gebilligt und die Beteiligung der Öffentlichkeit

nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen (Beschluss-Nr. 252-2019).

     Im Zuge der Beteiligung der Behörden, der Träger öffentlicher Belange sowie

der Öffentlichkeit wurden Stellungnahmen abgegeben, die eine Überarbeitung

des Entwurfs in Teilen erforderlich machten. Die Änderungen und Ergänzungen

wurden in den überarbeiteten Entwurf (Stand Juni 2020) eingearbeitet.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange sowie die Nachbargemeinden und -städte sind mit Schreiben ab

17.06.2020 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der überarbeitete Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes (Stand

     Juni 2020), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen

Festsetzungen (Teil B) sowie der Begründung nebst Anlagen und Umweltbericht

sowie den umweltbezogenen Stellungahmen hat vom 06.07.2020 bis einschließ-

     lich 20.07.2020 während der  verwaltungsüblichen Dienstzeiten bei der Stadt

Bitterfeld-Wolfen, im Verwaltungssitz im Ortsteil Stadt Wolfen, Rathausplatz 1 in

06766 Bitterfeld-Wolfen sowie im Verwaltungssitz im Ortsteil Stadt Bitterfeld, Markt 7

in 06749 Bitterfeld-Wolfen öffentlich ausgelegen. Der überarbeitete Entwurf war

während der gesamten Auslegungszeit auf der Internetseite der Stadt einsehbar.

     Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen zu den

geänderten und ergänzten Teilen des überarbeiteten Entwurf von jedermann

schriftlich, per E-Mail oder während der Dienstzeiten zur Niederschrift vorge-

     bracht werden können, ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

     vom 26.06.2020 bekanntgemacht worden.

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen hat die Stellungnahmen von den Behörden,

     den sonstigen Trägern öffentlicher Belange, von den Nachbargemeinden und

-städten sowie von der Öffentlichkeit zum Entwurf (Stand November 2019)

     und zum überarbeiteten Entwurf (Stand Juni 2020) am 02.09.2020 geprüft

     und abgewogen. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

     In gleicher Sitzung hat der Stadtrat den 3. Entwurf (Stand Juli 2020) gebilligt

     und die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange sowie die Nachbargemeinden und -städte sind mit Schreiben ab

07.09.2020 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der 3. Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes (Stand Juli 2020), bestehend

aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie

     der Begründung nebst Anlagen und Umweltbericht sowie den umweltbezogenen

Stellungahmen hat vom 28.09.2020 bis einschließlich 12.10.2020 während der

verwaltungsüblichen Dienstzeiten bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen, im Verwaltungs-

sitz im Ortsteil Stadt Wolfen, Rathausplatz 1 in 06766 Bitterfeld-Wolfen sowie im

Verwaltungssitz im Ortsteil Stadt Bitterfeld, Markt 7 in 06749 Bitterfeld-Wolfen

öffentlich ausgelegen. Der 3. Entwurf war während der gesamten Auslegungszeit

     auf der Internetseite der Stadt einsehbar.

     Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen zu den

geänderten und ergänzten Teilen des 3. Entwurf von jedermann schriftlich,

     per E-Mail oder während der Dienstzeiten zur Niederschrift vorgebracht werden

können, ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 18.09.2020

bekanntgemacht worden.

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen hat die Stellungnahmen von den Behörden,

     den sonstigen Trägern öffentlicher Belange, von den Nachbargemeinden und

-städten sowie von der Öffentlichkeit zum 3. Entwurf (Stand Juli 2020) am

21.07.2021 geprüft und abgewogen. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

     In gleicher Sitzung hat der Stadtrat den 4. Entwurf (Stand April 2021) gebilligt

     und die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange sowie die Nachbargemeinden und -städte sind mit Schreiben ab

27.07.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der 4. Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes (Stand April 2021), bestehend

aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie

     der Begründung nebst Anlagen und Umweltbericht sowie den umweltbezogenen

Stellungahmen hat vom 23.08.2021 bis einschließlich 27.09.2021 während der

verwaltungsüblichen Dienstzeiten bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen, im Verwaltungs-

     sitz im Ortsteil Stadt Wolfen, Rathausplatz 1 in 06766 Bitterfeld-Wolfen sowie im

Verwaltungssitz im Ortsteil Stadt Bitterfeld, Markt 7 in 06749 Bitterfeld-Wolfen

öffentlich ausgelegen. Der 4. Entwurf war während der gesamten Auslegungszeit

     auf der Internetseite der Stadt einsehbar.

     Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen zu den

geänderten und ergänzten Teilen des 4. Entwurf von jedermann schriftlich,

     per E-Mail oder während der Dienstzeiten zur Niederschrift vorgebracht werden

können, ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 13.08.2021

bekanntgemacht worden.

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen hat die Stellungnahmen von den Behörden,

     den sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie von den Nachbargemeinden

     und -städten zum 4. Entwurf (Stand April 2021) am 19.10.2022 geprüft und

abgewogen. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

     In gleicher Sitzung hat der Stadtrat den 5. Entwurf (Stand August 2022) ge-

     billigt und die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 4a Abs. 3 BauGB be-

     schlossen.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange sowie die Nachbargemeinden und -städte sind mit Schreiben ab

02.11.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Der 5. Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes (Stand August 2022),

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen

     (Teil B) sowie der Begründung nebst Anlagen und Umweltbericht sowie den

umweltbezogenen Stellungahmen hat vom 21.11.2022 bis einschließlich

     23.12.2022 während der verwaltungsüblichen Dienstzeiten bei der Stadt

Bitterfeld-Wolfen, im Verwaltungssitz im Ortsteil Stadt Wolfen, Rathausplatz 1

     in 06766 Bitterfeld- Wolfen sowie im Verwaltungssitz im Ortsteil Stadt Bitterfeld,

     Markt 7 in 06749 Bitterfeld-Wolfen öffentlich ausgelegen. Der 5. Entwurf war

     während der gesamten Auslegungszeit auf der Internetseite der Stadt einsehbar.

     Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen zu dem

     Entwurf von jedermann schriftlich, per E-Mail oder während der Dienstzeiten

     zur Niederschrift vorgebracht werden können, ortsüblich im Amtsblatt der Stadt

Bitterfeld-Wolfen vom 11.11.2022 bekanntgemacht worden.

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen hat die Stellungnahmen von den Behörden,

     den sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie von den Nachbargemeinden

     und -städten als auch der Öffentlichkeit abschließend zum 5. Entwurf (Stand August

2022) am 23.10.2024 geprüft und abgewogen. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

      Bitterfeld-Wolfen, den ............... (Armin Schenk)

Oberbürgermeister

Teil B - Textliche Festsetzungen

Verfahrensvermerke

           - ABSCHRIFT -

                3. Ausfertigung


